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RS OGH 1984/8/31 1Ob1524/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1984

Norm

ZPO §508a

Rechtssatz

Verkaufsauftrag; außerordentliche Revision nicht angenommen:

Nach § 1088 ABGB liegt im Zweifel ein Bevollmächtigungsvertrag vor, der Verkauf erfolgt auf fremde Rechnung, ein

Mehrerlös ist daher herauszugeben.
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